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1. Einleitung 

In Zeiten von niedrigen Zinsen1 und demografischem Wandel, wodurch Altersarmut im 

Rentenalter droht, wird die private Altersvorsorge zunehmend wichtiger. Um dieser 

Problematik entgegen zu treten, bietet sich die Möglichkeit in verschiedene Finanzpro-

dukte zu investieren. Dabei kann es sich um private Rentenversicherungen, Aktien und 

Aktienfonds oder Staatsanleihen handeln. Gerade bei Aktien und Aktienfonds sind trotz 

niedriger Zinsen höhere Renditen möglich.2 Des Weiteren baut sich neben der Haupt-

einkunftsquelle eine weitere Einkunftsquelle aus Dividenden und Zinsen auf. Die er-

wirtschafteten Einkünfte unterliegen in Deutschland grundsätzlich der Besteuerung. Die 

anfallenden Steuern schmälern jedoch die Rendite. 

Diese Arbeit setzt sich deshalb zum Ziel die Besteuerung von Einkünften aus Kapital-

vermögen i. S. d. § 20 EStG im Privatbesitz mit der Besteuerung Einkünfte aus Kapital-

vermögen im Besitz einer Kapitalgesellschaft zu vergleichen. Durch diesen Vergleich 

soll herausgearbeitet werden, ob durch die Einschaltung einer Kapitalgesellschaft die 

steuerliche Belastung reduziert werden kann. Hierzu sind insbesondere die laufenden 

Kosten einer Kapitalgesellschaft und die unterschiedliche Besteuerungssystematiken zu 

beachten. Hierzu wird anhand verschiedener Fallkonstellationen die Steuerbelastung 

vergleichen und herausgearbeitet, bei welchen Einkommensverhältnissen sich die Ein-

schaltung einer Kapitalgesellschaft lohnen könnte. Die abschließende Entscheidung 

bleibt den Mandanten überlassen, jedoch könnte ihnen hierdurch eine Alternative vor-

geschlagen werden, um gestalterisch Einfluss auf die eigene Steuerbelastung zu neh-

men. Als Kapitalgesellschaft wird in dieser Arbeit eine GmbH gewählt. 

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Steuerbelastung werden zunächst die Einnahmen 

des § 20 EStG dargestellt und die Besteuerungssystematik herausgearbeitet. Insbeson-
 

1 Die Leitzinssätze der Europäischen Zentralbank betragen zwischen -0,4 % und 0,25 % wodurch der  
   Basiszinssatz nach § 247 BGB zum 1. Juli 2019 nach § 247 BGB -0,88 % beträgt.  
   Vgl.  EZB-Zinssätze  
   URL: https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/eurosystem/ezb-zinssaetze-607780, Abruf 29. Juli  
   2019; 
   Vgl. Basiszinssatz nach § 247 BGB 

   URL: https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz- 
   607820, Abruf 29. Juli 2019. 

2 Vgl. 50 Jahre Aktien-Renditen – Das DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts  
   URL: https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/renditedreieck/181231%20DAX-Rendite- 
   Dreieck%2050%20Jahre%20Web.pdf, Abruf 1. Juli 2019. 
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dere wird dabei auf die Abgeltungsteuer nach § 32d Abs. 1 EStG eingegangen. Im zwei-

ten Schritt wird die GmbH betrachtet. Hierzu werden rechtliche und wirtschaftliche As-

pekte und die Besteuerung einer GmbH untersucht. Insbesondere wird auf die Grün-

dungsvoraussetzungen und einzelne Normen des KStG und des GewStG eingegangen. 

Abschließend soll der Steuerbelastungsvergleich herausstellen, ob sich die Einschaltung 

einer GmbH aus steuerlicher Sicht lohnen kann und inwieweit sich ein möglicher Zin-

seszinseffekt auf das Vermögen auswirken kann. Die gewonnenen Erkenntnisse und das 

Ausmaß der Zielerreichung werden abschließend im Fazit betrachtet und die methodi-

sche Vorgehensweise kritisch reflektiert. 
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2. Die Einschaltung einer vermögensverwaltenden GmbH bei Kapitalvermögen 

2.1 Einkünfte aus Kapitalvermögen § 20 EStG 

2.1.1 Kurzer Überblick über die Einkünfte des § 20 EStG 

Der § 20 EStG befasst sich mit der Besteuerung der Erträge aus Kapitalvermögen. Die 

Norm zählt die steuerpflichtigen Kapitalerträge abschließend auf.3 Der Wortlaut des 

Katalogs des § 20 EStG erlaubt auch solche Einnahmen der Besteuerung zu unterwer-

fen, die nach dem Sinn und Zweck der einschlägigen Norm erfasst werden sollen.4 Die 

Kapitalerträge lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen. Zunächst wer-

den die laufenden Kapitalerträge in § 20 Abs. 1 EStG beschrieben. Hierzu zählen insbe-

sondere gemäß § 20 Abs. 1 Nr. s. 1 EStG Gewinnanteile und Dividenden sowie ver-

deckte Gewinnausschüttung5 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 s. 2 EStG.6 Auszahlungen aus 

dem steuerlichen Einlagekonto des § 27 KStG gehören gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 s. 3 

EStG nicht zu den steuerpflichtigen Kapitalerträgen.7 Ebenfalls zu den Einkünften des  

§ 20 Abs. 1 EStG gehören die Einkünfte einer typisch stillen Gesellschaft8 und aus ei-

nem partiarischen Darlehen9. Letztlich sind auch die Erträge aus sonstigen Kapitalforde-

rungen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu nennen. Hierunter fallen insbesondere Zinsen 

für die Überlassung von Kapital in Form von Darlehen oder Guthaben bei den Ban-

ken.10 

 
3 Vgl. KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 3. 

4 Vgl. Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 110; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 3. 

5 Eine vGA ist eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung die sich auf den Unter- 
   schiedsbetrag des § 4 Abs. 1 EStG auswirkt, durch das Gesellschafterverhältnis veranlasst und in kei- 
   nem Zusammenhang mit einer offenen Gewinnausschüttung steht.  
   Vgl. BFH-Urteil vom 5.3.2008 - I R 45/07; BFH- Urteil vom 8.10.2008 - I R 61/07; BFH-Urteil vom 
   9.11.2005 - I R 89/04; Fehrenbacher/Fehrenbacher, § 8 Rnd. 247. 

6 Vgl. Ashauer-Moll, Abgeltungsteuer, S. 11; Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 112; KKB/Kempf, § 20 EStG  
   Rnd. 34 ff..  

7 Vgl. Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 113; Rhodius, KapErSt, S. 44; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 44. 

8 Bei einer typisch stillen Gesellschaft leistet der stille Gesellschafter eine Einlage in ein Unternehmen  
   und erhält hierfür eine Gewinnbeteiligung. Dies gilt nur soweit dieser nicht als Mitunternehmer anzu- 
   sehen ist. Das ist dann der Fall, wenn er kein Mitunternehmerrisiko trägt oder keine Mitunternehmer- 
   initiative vorhanden ist. Vgl. BFH-Urteil vom 22.7.1997 - VIII R 12/96; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd.  
   65. 

9 Bei einem partiarischen Darlehen werden neben der üblichen Verzinsung für die Kapitalüberlassung  
   auch eine Gewinnbeteiligung vereinbart. Vgl. KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 68. 

10 Vgl. Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 114; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 105. 
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Durch § 20 Abs. 2 EStG werden die steuerpflichtigen Veräußerungsgewinne geregelt. 

Zu diesen Einkünften zählen insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Beteili-

gung an Körperschaften gemäß § 20 Abs. 2 s. 1 Nr. 1 EStG. Zum Beispiel fallen hierun-

ter Aktienveräußerungen und Veräußerungen von Investmentfonds. Der Veräußerungs-

gewinn i. S. d. § 20 Abs. 2 EStG ist gemäß § 20 Abs. 4 s. 1 EStG der Unterschiedsbe-

trag zwischen dem Veräußerungspreis und den Anschaffungskosten abzüglich der im 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten.11 Im Falle einer 

verdeckten Einlage tritt gemäß § 20 Abs. 4 s. 2 EStG der gemeine Wert12 an die Stelle 

des Veräußerungspreises.13 Ist das Wirtschaftsgut aus einem Betriebsvermögen in das 

Privatvermögen überführt worden, so tritt nach § 20 Abs. 4 s. 3 EStG der gemeine Wert 

bzw. der Teilwert an die Stelle der Anschaffungskosten.14 Bei der Ermittlung des Ver-

äußerungsgewinns ist gemäß § 20 Abs. 4 s. 7 EStG zu unterstellen, dass die zuerst an-

geschafften Wertpapiere zuerst veräußert werden (first-in-first-out-Methode).15 

2.1.2 Besteuerungssystematik bei Kapitalvermögen im EStG 

2.1.2.1 Sondervorschriften des § 20 EStG 

Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 EStG gilt das sog. Subsidiaritäts-

prinz gemäß § 20 Abs. 8 EStG. Demnach sind Einkünfte i. S. d. § 20 EStG diesen nur 

zuzurechnen, wenn die Einkünfte weder zu den Gewinneinkünften i. S. d. §§ 13 – 18 

EStG noch zu Einkünften aus Vermietung und Verpachtung i. S. d. § 21 EStG gehö-

ren.16 Das bedeutet, dass der § 20 EStG eine untergeordnete Rolle bei der Zuordnung 

der Einkünfte einnimmt. Stehen die Einkünfte im Zusammenhang mit einer anderen 

Einkunftsart, sind diese Einkünfte dieser Einkunftsart vorrangig zuzuordnen.17 

 
11 Vgl. KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 271 ff.; Rhodius, KapErSt, S. 53 f.. 

12 Der gemeine Wert eines Wirtschaftsguts entspricht gemäß § 9 Abs. 1 s. 1 BewG dem Preis, der im 
    gewöhnlichen Geschäftsverehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsguts bei einer Einzelver- 
    äußerung erzielt worden wäre. Oder laut BFH-Urteil vom 24.2.1994 der Wert, der ein gedachter  
    Erwerber des gesamten Unternehmens unter der Prämisse der Unternehmensfortführung dem  
    jeweiligen Wirtschaftsgut zubilligen würde. Vgl. BFH-Urteil vom 24.02.1994 - IV R 18/92. 

13 Vgl. Ashauer-Moll, Abgeltungsteuer, S. 50; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 286. 

14 Vgl. KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 287; Ashauer-Moll, Abgeltungsteuer, S. 50 f.. 

15 Vgl. Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 121; Rhodius, KapErSt, S. 52; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 292. 

16 Vgl. Rhodius, KapErSt, S. 27; KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 455; Ashauer-Moll, Abgeltungsteuer, S.5. 

17 Vgl. KKB/Kempf, § 20 EStG Rnd. 455; Dinkelbach, Ertragsteuern, S. 40 f.. 


